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A. ALLGEMEINER TEIL 

1. GELTUNG; ABWEICHENDE REGELUNGEN; SCHRIFTFORM 

1.1 Für unsere sämtlichen Lieferungen und sonstigen Leistungen sowie für Zahlungen an uns 

gelten ausschließlich diese Liefer- und Zahlungsbedingungen. Sie gelten auch für alle 

zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Kunden, selbst wenn sie nicht 

nochmals gesondert vereinbart werden.  

1.2 Für Vertragsverhältnisse mit unseren Tochtergesellschaften gelten jeweils deren eigene 

Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen. Eine Übersicht mit Links zu den 
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Bedingungen der einzelnen Konzerngesellschaften finden Sie unter 

https://www.fronius.com/de/ueberblick-agbs. 

1.3 Unsere Bedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Unternehmer ist eine 

natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei 

Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 

beruflichen Tätigkeit handelt. 

1.4 Abweichende oder zusätzliche Geschäftsbedingungen des Kunden sind für uns nur dann 

verbindlich, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich anerkennen; in diesem Fall haben sie nur 

Geltung für den jeweiligen Einzelvertrag. 

1.5 Vereinbarungen über Abweichungen von diesen Allgemeinen Liefer- und 

Zahlungsbedingungen oder über Ergänzungen dazu bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform; ebenso das Abweichen vom Erfordernis der Schriftform.  

1.6 Sofern in diesen Bedingungen die Schriftform vorgesehen und nicht ausdrücklich Anderes 

geregelt ist, wird diese auch durch Telefax oder E-Mail eingehalten. Das gilt nicht für die 

Vereinbarung der Schriftform in einzeln ausverhandelten Verträgen, deren Inhalt diese 

Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen bilden. 

2. ANGEBOTE; VERTRAGSSCHLUSS 

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern nicht im Angebot 

ausdrücklich eine Bindungsfrist angegeben ist.  

2.2 Unsere Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, 

Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere 

Darstellungen desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd 

maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine 

genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten 

Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung 

oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher 

Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von 

Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum 

vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. 

2.3 Bestellungen sowie Änderungen von Bestellungen sind von uns erst angenommen, wenn 

wir sie bestätigt haben. Der Zugang eines Lieferscheins oder einer Rechnung beim Kunden 

sowie die Ausführung der Lieferung oder Leistung gelten als Bestätigung. Hat der Kunde 

Einwendungen gegen den Inhalt einer Bestätigung, muss er ihr unverzüglich, längstens 

https://www.fronius.com/de/ueberblick-agbs
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innerhalb von drei Werktagen, widersprechen; anderenfalls gilt der Inhalt der Bestätigung 

als angenommen. Der Vertrag kommt spätestens mit Entgegennahme der Lieferung nach 

Maßgabe unserer Bestätigung zustande. 

2.4 Dem Kunden obliegt die eigenverantwortliche Überprüfung seiner Bestellung sowie 

sämtlicher Vertragsunterlagen auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Eignung für den von ihm 

vorgesehenen Verwendungszweck. 

2.5 Bei Abrufverträgen vereinbaren wir mit dem Kunden eine Liefermenge, die der Kunde 

innerhalb des vereinbarten Zeitraums abruft. Die Abrufe müssen uns spätestens sechs 

Wochen vor Beginn des jeweiligen Liefermonats zugehen. 

3. PREIS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN; AUFRECHNUNG; ZURÜCKBEHALTUNG 

3.1 Unsere Preise verstehen sich in EUR zuzüglich der jeweils anwendbaren gesetzlichen 

Umsatzsteuer und ohne Verpackungs- und Transportkosten ab Werk. Etwaige Zölle, 

Gebühren und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Kunde. 

3.2 Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und 

Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet.  

3.3 Unsere Forderungen sind sofort fällig und zahlbar in bar oder mittels Banküberweisung, 

ohne jeden Abzug, kostenfrei und innerhalb von 30 Tagen ab dem Rechnungsdatum. Bei 

Zahlungsverzug haben wir die gesetzlichen Rechte. 

3.4 Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, soweit sein 

Gegenanspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist oder sein Gegenanspruch 

auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

3.5 Wir sind berechtigt, jederzeit mit unseren Forderungen gegen Forderungen des Kunden 

aufzurechnen. 

3.6 Für Werkleistungen (Montagen, Reparaturen, Wartungen und ähnliche Arbeiten) 

berechnen wir die im Zeitpunkt der Beendigung der Leistungen geltenden Stundensätze 

und Materialpreise; bei Überstunden sowie Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten außerdem 

die bei uns geltenden Zuschläge; Reise- und Wartezeiten gelten als Arbeitszeiten. Die 

Reisekosten sowie Tag- und Übernachtungsgelder werden gesondert in Rechnung gestellt. 

Auf Nachfrage senden wir die Preislisten zu. 

3.7 Wir sind zum Versand einer elektronischen Rechnung (z. B. als PDF-Dokument) per E-Mail 

an Sie berechtigt, soweit nichts anderes vereinbart wurde. Wir können nach eigenem 

Ermessen die Rechnung auch auf Papier übersenden.  



6/28 

4. LIEFERUNG; GEFAHRÜBERGANG; LIEFERVERZUG; NICHTVERFÜGBARKEIT DER 

LEISTUNG; ANNAHMEVERZUG 

4.1 Wir liefern FCA an unserem Sitz (Incoterms 2020).  

4.2 Auch wenn wir uns im Einzelfall zum Versand auf eigene Kosten verpflichten, erfolgt der 

Versand stets auf Gefahr des Kunden. Eine Transport- bzw. Bruchversicherung schließen 

wir nur im Auftrag und auf Rechnung des Kunden ab. Verzögert sich der Versand oder die 

Zustellung aus Gründen, die nicht wir zu vertreten haben, so geht die Gefahr auf den 

Kunden über, sobald ihm die Lieferbereitschaft mitgeteilt worden ist. 

4.3 Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, die Leistungsfrist bei 

Montage-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten mit der Überlassung des Geräts.  

4.4 Die Einhaltung von Terminen und Fristen setzt immer voraus, dass alle kaufmännischen 

und technischen Fragen zwischen den Parteien geklärt sind und der Kunde alle ihm 

obliegenden Mitwirkungen und Beistellungen, einschließlich der Leistung einer 

vereinbarten Anzahlung erfüllt hat. Ansonsten verlängern sich Termine und Fristen 

entsprechend. In Verzug kommen wir immer nur durch eine schriftliche Mahnung des 

Kunden nach Fälligkeit. 

4.5 Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht 

einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Kunden hierüber 

unverzüglich informieren und gleichzeitig, soweit möglich, die voraussichtliche, neue 

Lieferfrist mitteilen. Ist eine neue Lieferfrist nicht absehbar oder die Leistung auch 

innerhalb einer mitgeteilten neuen Lieferfrist nicht verfügbar, werden wir den Kunden 

hierüber unverzüglich informieren und sind berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag 

zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden werden wir unverzüglich 

erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die 

nicht richtige oder nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir 

ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben, weder uns noch unseren 

Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet 

sind. 

4.6 Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wenn (a) die Teillieferung für den Kunden im Rahmen 

des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, (b) die Lieferung der restlichen 

bestellten Ware sichergestellt ist und (c) dem Kunden hierdurch kein erheblicher 

Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, wir erklären uns zur 

Übernahme dieser Kosten bereit. 

4.7 Wir können Lieferungen solange zurückhalten, bis der Kunde alle seine fälligen 

Forderungen aus allen Geschäftsfällen bezahlt hat.  
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4.8 Der Kunde ist verpflichtet, den Liefergegenstand zum vereinbarten Liefertermin oder, falls 

ein Liefertermin nicht vereinbart wurde, innerhalb einer Woche ab Mitteilung der 

Versandbereitschaft abzunehmen. Wurde vereinbart, dass die Lieferung der Ware einen 

Abruf durch den Kunden voraussetzt, muss der Kunde die Ware vorbehaltlich abweichender 

Vereinbarung innerhalb von drei Monaten ab Vertragsschluss abrufen und abnehmen. 

4.9 Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder 

verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen, so 

sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich 

Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Für die Lagerung berechnen wir für 

jede Palette, die zur Lagerung der Liefergegenstände erforderlich ist, pauschal 50,00 € pro 

angefangener Woche, beginnend mit dem vereinbarten Liefertermin oder, falls ein 

Liefertermin nicht vereinbart wurde, nach Ablauf einer Woche ab Mitteilung der 

Versandbereitschaft. Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen 

Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, Rücktritt, Kündigung) bleiben 

unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem 

Kunden bleibt der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich 

geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist. 

4.10 Kommt der Kunde seiner Abnahmepflicht auch nach Fristsetzung nicht nach, sind wir 

berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche bleiben von einem 

Rücktritt unberührt. 

4.11 Bei Werkleistungen hat uns der Kunde die notwendigen Hilfsstoffe (z.B. elektrische Energie) 

rechtzeitig und kostenlos zur Verfügung zu stellen, selbst wenn die Montage im Preis 

inbegriffen oder für sie ein Pauschalpreis vereinbart ist. Für die Montage etwa erforderliche 

Vorkehrungen des Kunden, z.B. bauliche Maßnahmen, sind schon vor dem Eintreffen 

unserer Monteure fertigzustellen. Ist ein etwaiger Transport, der in diesem Zusammenhang 

erforderlich ist, nicht ebenerdig möglich, hat der Kunde auf seine Kosten für die 

notwendigen Geräte und Hilfsmittel (z.B. Gabelstapler, Rampen, Schienen, Winden) zu 

sorgen. Überdies hat der Kunde die zum Schutz von Personen und Sachen notwendigen 

Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.  

5. HÖHERE GEWALT 

5.1 Werden unsere Lieferungen oder Leistungen durch höhere Gewalt verhindert, behindert 

oder gestört, werden wir für die Dauer und im Umfang der Auswirkung von unseren 

Leistungspflichten befreit, selbst wenn wir uns in Verzug befinden sollten.  

5.2 Höhere Gewalt ist jedes außerhalb unseres Einflussbereichs liegende Ereignis, durch das 

wir ganz oder teilweise in der Erfüllung unserer Verpflichtungen beeinträchtigt werden; das 
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umfasst insbesondere Feuerschäden, Überschwemmungen, Epidemien, Arbeitskämpfe, 

Unruhen, kriegerische oder terroristische Auseinandersetzungen sowie nicht von uns 

verschuldete Betriebsstörungen oder behördliche Verfügungen. Gleiches gilt soweit für die 

Ausführung von Lieferungen erforderliche Genehmigungen Dritter trotz rechtzeitiger 

Beantragung nicht rechtzeitig bei uns eingehen.  

5.3 Sofern solche Ereignisse die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder 

unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind wir 

zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern 

sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder 

Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen 

Anlauffrist. Soweit dem Kunden infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder 

Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung vom 

Vertrag zurücktreten. 

6. EIGENTUMSVORBEHALT 

6.1 Wir behalten uns das Eigentum an unserer Ware ("Vorbehaltsware") bis zur vollständigen 

Bezahlung sämtlicher, auch zukünftiger Forderungen aus der gesamten 

Geschäftsverbindung einschließlich aller Nebenforderungen vor. Bei laufender Rechnung 

gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für die Saldoforderung. 

6.2 Der Kunde ist berechtigt, im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs unserem 

Eigentumsvorbehalt unterliegende Ware zu veräußern. Der Kunde tritt bereits jetzt 

sämtliche ihm aus der Veräußerung entstehenden Forderungen einschließlich aller 

Nebenrechte an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. 

6.3 Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder 

Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als 

Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren 

Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der 

Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt 

für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die Vorbehaltsware. 

6.4 Der Kunde darf die Vorbehaltsware nicht verpfänden oder zur Sicherung übereignen. 

Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, sind uns vom Kunden 

schriftlich anzuzeigen. Der Kunde ist verpflichtet, Zugriffen unter Hinweis auf unsere Rechte 

sofort zu widersprechen. 

6.5 Bei Zahlungsverzug können wir gemäß den gesetzlichen Regelungen vom Vertrag 

zurücktreten und die sofortige Rückgabe der Ware zu verlangen. 
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6.6 Wir verpflichten uns, Vorbehaltsware und abgetretene Forderungen insoweit freizugeben, 

wie der realisierbare Wert der Sicherungsgegenstände 110 % der gesicherten Forderung 

übersteigt. Die Freigabe erfolgt durch Übereignung bzw. Rückabtretung. 

6.7 Die Kosten der Rücknahme und Verwertung der Vorbehaltsware trägt der Kunde. Die 

Kosten betragen pauschal 5 % des Verwertungserlöses einschließlich Umsatzsteuer, es sei 

denn wir weisen höhere Kosten nach oder der Kunde weist nach, dass keine oder niedrigere 

Kosten entstanden sind. 

7. GEWÄHRLEISTUNG 

7.1 UMFANG 

7.1.1 Wir gewährleisten die Beschaffenheit und die Eigenschaften unserer Lieferungen und 

Leistungen entsprechend der Angaben in unseren Angeboten bzw. der schriftlich 

vereinbarten technischen Spezifikationen.  

7.1.2 Wird eine Leistung auf Basis einer Spezifikation und Vorgaben des Kunden erbracht, 

so leisten wir nur dafür Gewähr, dass die Ausführung gemäß den Angaben des 

Kunden erfolgt ist, nicht jedoch für die Richtigkeit der entsprechenden Gestaltung, 

Zusammensetzung und Konstruktion.  

7.1.3 Verkehrsübliche oder nach den ÖNORMEN, EN oder DIN zu tolerierende 

Abweichungen von Maß, Gewicht oder Qualität gelten als vertragsgemäß und stellen 

keinen Mangel dar. Die fehlende Eignung für einen vom Kunden gewünschten 

Verwendungszweck stellt nur dann einen Mangel dar, wenn wir die Eignung für 

diesen Verwendungszeck ausdrücklich bestätigt haben. 

7.1.4 Wir leisten für die Richtigkeit unserer Verarbeitungshinweise sowie unserer 

Gebrauchs- und Bedienungsanleitungen und für Kundenberatungen Gewähr. Für die 

Einhaltung gesetzlicher oder sonstiger Vorschriften bei der Verwendung des 

Liefergegenstands sowie für dessen Prüfung für den in Aussicht genommenen Zweck 

bleibt jedoch allein der Kunde verantwortlich. Für von unseren schriftlichen 

Verarbeitungshinweisen sowie Gebrauchs- und Bedienungsanleitungen 

abweichende Hinweise stehen wir nur dann ein, wenn wir sie gegenüber dem Kunden 

vorab ausdrücklich schriftlich oder mittels Fax oder E-Mail bestätigt haben. 

7.1.5 Unsere Produkte erfüllen, soweit erforderlich, die gesetzlichen Anforderungen in der 

Europäischen Union (EU). Konformität mit gesetzlichen Anforderungen in Staaten 

außerhalb der EU gewährleisten wir nur, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist. 



10/28 

7.1.6 Bei Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten beschränkt sich unsere 

Gewährleistung auf die erbrachten Leistungen.  

7.1.7 Für die einwandfreie Gesamtfunktion einer Anlage, Maschine, Software oder 

dergleichen, deren Komponenten nicht ausschließlich von uns geliefert wurden, 

leisten wir nur dann Gewähr, wenn wir uns trotz der Beistellung von Komponenten 

durch den Kunden oder durch Dritte zur Herstellung der gesamten Anlage, Maschine, 

Software oder dergleichen ausdrücklich verpflichtet haben und wenn die fehlerhafte 

Funktion weder auf unrichtigen noch auf unvollständigen Angaben des Kunden 

beruht. 

7.1.8 Bei Waren mit digitalen Elementen oder der Lieferung digitaler Produkte sind wir 

gegenüber dem Kunden nicht zur Aktualisierung des digitalen Produkts bzw. 

Elements verpflichtet. Sofern der Kunde die Waren mit digitalen Elementen oder das 

digitale Produkt an einen Verbraucher weiterverkauft hat, tragen wir aber Sorge 

dafür, dass dem Verbraucher während des Zeitraums, den er objektiv erwarten kann, 

Aktualisierungen bereitgestellt werden, die für den Erhalt der Vertragsmäßigkeit des 

digitalen Produkts bzw. der Ware mit digitalen Elementen erforderlich sind; der 

Kunde ist verpflichtet, den Verbraucher in geeigneter Weise über solche 

Aktualisierungen zu informieren. 

7.1.9 Für Software gelten im Übrigen ergänzend die im Besonderen Teil enthaltenen 

Bestimmungen für Software (siehe unten B. I.). 

7.2 ANZEIGE VON MÄNGELN; BEWEISLAST 

7.2.1 Liefergegenstände bzw. Leistungen sind vom Kunden unverzüglich nach Ablieferung 

bzw. bei Abnahme sorgfältig zu untersuchen; sie gelten hinsichtlich offensichtlicher 

Mängel, als vom Kunden genehmigt, wenn er diese nicht unverzüglich, spätestens 

binnen fünf Werktagen (Montag bis Freitag ohne gesetzliche Feiertage am Sitz des 

Kunden) nach Ablieferung schriftlich gegenüber uns rügt. Hinsichtlich anderer 

Mängel gelten die Liefergegenstände bzw. Leistungen als vom Kunden genehmigt, 

wenn er diese nicht unverzüglich, spätestens binnen fünf Werktagen nach dem 

Zeitpunkt, in dem sich der Mangel zeigte, schriftlich gegenüber uns rügt; war der 

Mangel bei normaler Verwendung bereits zu einem früheren Zeitpunkt offensichtlich, 

ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist maßgeblich. Bei zum 

Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren hat eine 

Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor dem Einbau oder der Verarbeitung zu 

erfolgen. 
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7.2.2 Die Mängelrüge muss Nummer und Datum der Auftragsbestätigung, des 

Lieferscheins oder der Rechnung sowie der Fabrikations- und Kommissionsnummer 

enthalten. In der Anzeige ist anzuführen, welche Liefergegenstände oder Leistungen 

von den Mängeln betroffen sind, worin die Mängel im Einzelnen bestehen und unter 

welchen Begleitumständen sie aufgetreten sind. Jeder einzelne Mangel ist genau zu 

beschreiben.  

7.2.3 Ist die Mängelrüge unbegründet und hat der Kunde dies erkannt oder fahrlässig nicht 

erkannt, ist der Kunde verpflichtet, uns den für die Überprüfung entstehenden 

Aufwand zu ersetzen. 

7.2.4 Handelsrechtliche Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten bleiben unberührt. 

7.2.5 Der Kunde hat zu beweisen, dass innerhalb der Gewährleistungsfrist 

hervorgekommene Mängel bereits bei Übergang der Gefahr vorhanden waren.  

7.3 GEWÄHRLEISTUNGSFRISTEN 

7.3.1 Soweit im Besonderen Teil keine abweichenden Fristen genannt sind oder sonst 

abweichende Vereinbarungen getroffen wurden, gilt für Ansprüche des Kunden 

wegen eines Mangels eine Verjährungsfrist von zwölf Monaten ab Ablieferung oder, 

soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme; dies gilt nicht für die in 

Ziff. 7.3.3 genannten Ansprüche. 

7.3.2 Für einen Zeitraum von weiteren zwölf Monaten (vom Beginn des 13. Monats bis zum 

Ende des 24. Monats ab Ablieferung oder Abnahme) stellen wir dem Kunden als 

freiwillige Leistung das für die Behebung etwaiger Mängel erforderliche Material 

kostenfrei zur Verfügung. Eine Bereitstellung von Material nach Satz 1 führt weder zu 

einer Hemmung, noch zu einem Neubeginn der Verjährung der von Ziff. 7.3.1 

erfassten Ansprüche. 

7.3.3 Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit oder aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Pflichtverletzungen durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen sowie 

Schadensersatzansprüche aus Produkthaftungsrecht, insbesondere nach dem 

Produkthaftungsgesetz, verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften. 

7.4 GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE 

7.4.1 Bei Mängeln werden wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen (Nachbesserung 

bzw. Verbesserung) oder neu liefern (Nachlieferung bzw. Austausch) (gemeinsam 

bezeichnet als Nacherfüllung). Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen 
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Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. Bei Fehlschlagen, Unzumutbarkeit 

oder Verweigerung der Nacherfüllung kann der Kunde den Preis mindern oder – bei 

nicht nur unerheblichen Mängeln – vom Vertrag zurücktreten; haben wir den Mangel 

zu vertreten, kann der Kunde in den Grenzen von Ziff. 9 Schadensersatz verlangen. 

7.4.2 Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und 

Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zur Prüfung und ggf. 

Nachbesserung nach Absprache mit uns an uns zu versenden oder zu befördern. Im 

Falle der Ersatzlieferung hat uns der Kunde die mangelhafte Sache nach den 

gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. 

7.4.3 Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass 

der Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im 

Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 

7.5 AUSSCHLUSS DER GEWÄHRLEISTUNG 

7.5.1 Gewährleistungsansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die von uns 

bereitgestellten bzw. von ihm bei uns anzufordernden Einbau-, Gebrauchs- und 

Bedienungsanleitungen nicht beachtet wurden, wenn die Montage nicht sach- und 

normgemäß, insbesondere nicht durch einen Fachbetrieb durchgeführt wurde, wenn 

am Liefer- oder Leistungsgegenstand ohne unsere Zustimmung Instandsetzungs- 

oder andere Arbeiten vorgenommen wurden, wenn dieser unsachgemäß bedient 

oder gebraucht, trotz defekten Schutzeinrichtungen betrieben oder entgegen 

unseren Anweisungen oder für Zwecke, für die er nicht bestimmt ist, verwendet 

wurde, und ferner, wenn Mängel auf Fremdkörpereinwirkungen, chemische 

Einflüsse, Überspannungen, Verhalten Dritter oder auf höhere Gewalt 

zurückzuführen sind. 

7.5.2 Eine im Einzelfall mit dem Kunden vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände 

erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel. 

7.6 RÜCKGRIFFSRECHTE 

7.6.1 Gesetzliche Rückgriffsrechte des Kunden gegen uns bleiben unberührt.  

7.6.2 Rückgriffsrechte des Kunden bestehen nur insoweit, als der Kunde mit seinem 

Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden 

Vereinbarungen getroffen hat. 
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8. BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR GARANTIEN 

8.1 Für einige unserer Liefergegenstände- und Leistungen geben wir gegenüber Endkunden 

Garantieerklärungen ab oder es besteht die Möglichkeit für Endkunden, sich für Garantien 

zu registrieren oder entgeltlich Garantien zu erwerben. Unsere gesetzlichen 

Gewährleistungsverpflichtungen nach Maßgabe der vorliegenden Bedingungen werden 

dadurch weder berührt noch eingeschränkt. 

8.2 Die in den einzelnen Business Units Solar Energy, Perfect Welding (mit und ohne 

Automation) und Perfect Charging bestehenden Garantiemöglichkeiten sowie die 

dazugehörigen Garantiebedingungen ergeben sich aus dem Besonderen Teil dieser 

Bedingungen. 

9. HAFTUNG 

9.1 Unsere Haftung auf Schadenersatz für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.  

9.2 Unsere Haftung ist außerdem begrenzt mit dem Auftragswert. Im Fall eines 

Ersatzanspruchs aus Service- oder Wartungsleistungen ist unsere Haftung mit dem 

Jahresentgelt für die betreffende Leistung begrenzt. Jedenfalls ausgeschlossen ist die 

Haftung für entgangenen Gewinn, indirekte oder Mangelfolgeschäden, 

Reputationsschäden oder sonstige immaterielle Schäden. Unsere Haftung reduziert sich 

weiters um bestehende Versicherungsansprüche oder Ansprüche gegen Dritte, die durch 

den Kunden gegebenenfalls prioritär vor Haftungsansprüchen gegenüber uns geltend zu 

machen sind. 

9.3 Der Kunde ist verpflichtet, uns mit jeder Bestellung ausdrücklich und schriftlich auf die 

Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu machen; anderenfalls haften 

wir nicht für einen solchen Schaden. Ein ungewöhnlich hoher Schaden liegt insbesondere 

vor, wenn sich der Kunde gegenüber seinen Kunden oder sonstigen Dritten zu einer 

Vertragsstrafe, Schadenspauschalierung oder sonstigen Zahlung bei Mangel oder Verzug 

verpflichtet hat, die in Zusammenhang mit unserer Leistung an den Kunden steht.  

9.4 Haftungsansprüche gegen uns verjähren, wenn sie nicht binnen sechs Monaten ab 

Kenntnis des Schadenseintritts gerichtlich geltend gemacht werden, jedenfalls aber binnen 

drei Jahren ab der letzten Teillieferung oder – im Fall von Service- oder Wartungsleistungen 

– binnen drei Jahren ab der Service- oder Wartungsleistung, die kausal für den 

Haftungsanspruch ist. 

9.5 Die vorstehenden Haftungsregelungen gelten in gleichem Umfang zugunsten unserer 

Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen. 
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10. RECHTE AM GEISTIGEN EIGENTUM 

10.1 Alle Rechte am geistigem Eigentum, wie insbesondere Urheberrechte, Markenrechte, 

Musterrechte, Patentrechte, Gebrauchsmusterrechte und Know-How, sowie insbesondere 

nicht geschützte Erfindungen, gewerbliche Erfahrungen, Betriebsgeheimnisse, an unseren 

Liefergegenständen und Leistungen sowie an dessen Herstellungsverfahren und an allen 

damit im Zusammenhang stehenden Verfahren, deren Anwendung, an Komponenten, an 

Software (samt Quell- und Objektcode sowie der Anwenderdokumentation, Algorithmen, 

Benutzeroberfläche, etc.) an Verfahren, Plänen, Skizzen, Beschreibungen, Zeichnungen, 

Handbüchern, Anleitungen und Montageanleitungen, Berechnungen, Angeboten, 

Kostenvoranschlägen, sonstigen technischen Unterlagen sowie Mustern, Prototypen, 

Katalogen, Prospekten, Abbildungen und dergleichen stehen – unabhängig davon, zu 

welchem Zeitpunkt sie dem Kunden offenbart werden –ausschließlich uns bzw. unseren 

Lizenzgebern zu. Dem Kunden wird ausschließlich die Berechtigung zur 

bestimmungsgemäßen Nutzung des Vertragsgegenstandes eingeräumt. 

10.2 An Angeboten, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und allen anderen Unterlagen und 

Hilfsmitteln behalten wir uns das Eigentums- und das Urheberrecht uneingeschränkt vor; 

sie dürfen Dritten weder zugänglich gemacht, noch für deren oder sonstige andere Zwecke 

verwendet werden. Im Falle der Nichterteilung eines Auftrages sind die vorgenannten 

Unterlagen und Behelfe auf unser Verlangen unverzüglich zurückzugeben oder zu 

vernichten. 

10.3 Rechte an Leistungen, Entwicklungen, Erkenntnissen, Erfindungen und dergleichen, die im 

Rahmen einer Leistungserbringung durch uns entstehen, stehen ausschließlich und 

vollumfassend uns zu und zwar auch dann, wenn eine Lieferung oder Leistung auf Basis 

einer Kundenspezifikation erfolgt oder der Kunde dazu sonst einen Beitrag leistet. Etwaige 

entstehende Rechte auf Seiten des Kunden werden mit deren Entstehung automatisch auf 

uns übertragen, sodass wir alleiniger Rechteeigentümer und Nutzungsberechtigter 

werden.  

11. VERTRAULICHKEIT 

11.1 Die Inhalte unserer Angebote sind vertraulich zu halten. Jegliche Form der aktiven oder 

passiven Weitergabe des Ganzen wie auch von Teilen des Inhaltes bedarf unserer 

vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Freigabe. Gleiches gilt für sämtliche Inhalte der 

Vertragsbeziehung mit uns. 

11.2 Der Kunde erteilt uns bis auf Widerruf die Erlaubnis, den Kunden in öffentlich zugänglichen 

Medien (insb. im Internet) als Referenzkunden anzuführen. 
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12. GESUNDHEIT UND SICHERHEIT 

12.1 Der Kunde verpflichtet sich zur Einhaltung sämtlicher gesetzlicher sowie sonstiger 

gesetzlich oder vertraglich vorgeschriebener Regelungen hinsichtlich der Wahrung von 

Gesundheit und Sicherheit aller im Rahmen der Auftragsdurchführung zum Einsatz 

kommenden Personen. Der Kunde gewährleistet darüber hinaus für die gesamte Dauer der 

Leistungserbringung beim Kunden bzw. in dessen Verantwortungsbereich den Ausschluss 

von Gefährdungen für unser Personal sowie das Personal etwaig eingesetzter 

Nachunternehmer oder Lieferanten.  

12.2 Wir behalten uns ausdrücklich vor, im Falle eines Wegfalls der vorgenannten 

Voraussetzungen sowie für den Fall einer absehbaren, mittelbaren oder unmittelbaren 

Gefährdung, unser Personal und/oder das Personal unserer 

Nachunternehmer/Lieferanten erforderlichenfalls auch kurzfristig von den Orten der 

jeweiligen Leistungserbringung abzuziehen. Jegliche Formen einer solchen Gefährdung 

stellen eine dem Kunden zurechenbare Behinderung und/oder Unterbrechung dar. Für die 

Dauer der Behinderung/Unterbrechung sind wir von unseren vertraglichen 

Verpflichtungen befreit und gänzlich schad- und klaglos zu halten. 

13. DATENSCHUTZ 

Personenbezogene Daten verarbeiten wir nach Maßgabe unserer Datenschutzerklärung 

(https://www.fronius.com/de/datenschutzerklaerung). 

14. EINHALTUNG VON EXPORTBESTIMMUNGEN 

14.1 Der Kunde hat bei Weitergabe der gelieferten Waren oder der erbrachten Leistungen, 

einschließlich dazugehöriger Dokumentation und technischer Unterstützung jeder Art, die 

jeweils anwendbaren Vorschriften des nationalen und internationalen Exportkontrollrechts 

einzuhalten. Der Kunde darf insbesondere Waren, die in den Anwendungsbereich von 

Artikel 12g der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates oder r Artikel 8g der Verordnung 

(EU) Nr. 765/2006 des Rates fallen, weder direkt noch indirekt 1) in die Russische Föderation 

oder zur Verwendung in der Russischen Föderation bzw. 2) nach Weißrussland oder zur 

Verwendung in Weißrussland verkaufen, ausführen oder wiederausführen. Der Kunde wird 

sich nach besten Kräften bemühen, dass der Zweck nicht durch Dritte im weiteren Verlauf 

der Handelskette, einschließlich möglicher Wiederverkäufer, vereitelt wird. Der Kunde wird 

dafür einen angemessenen Überwachungsmechanismus einrichten und aufrechthalten. 

Jeder Verstoß stellt einen wesentlichen Vertragsverstoß dar, der Fronius berechtigt, 

angemessene Abhilfemaßnahmen zu verlangen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: 

(i) Kündigung dieser Vereinbarung und (ii) eine Vertragsstrafe in Höhe von 20% des 

Gesamtwerts dieser Vereinbarung oder des Preises der ausgeführten Waren, je nachdem, 

https://www.fronius.com/de/datenschutzerklaerung
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welcher Wert höher ist. Der Kunde unterrichtet Fronius unverzüglich über etwaige 

Probleme bei der Anwendung dieser Bestimmung, einschließlich etwaiger einschlägiger 

Aktivitäten Dritter, die den Zweck dieser Bestimmung vereiteln könnten. Der Kunde stellt 

Fronius innerhalb von zwei Wochen nach der Anforderung solcher Informationen, 

Informationen über die Einhaltung der Verpflichtungen gemäß dieser Bestimmung zur 

Verfügung. 

15. ANWENDBARES RECHT; STREITBEILEGUNG 

15.1 Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

15.2 Hat der Kunde seinen Sitz in der Europäischen Union, in Norwegen, Island oder der Schweiz, 

gilt: Ist der Kunde Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-

rechtliches Sondervermögen oder hat er in Österreich keinen allgemeinen Gerichtsstand, 

ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und in Zusammenhang mit dem 

Vertragsverhältnis Wels oder nach unserer Wahl auch am Sitz des Kunden. 

15.3 Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb der Europäischen Union, Norwegen, Island oder der 

Schweiz, gilt: Alle Streitigkeiten oder Ansprüche aus und im Zusammenhang mit dem 

Vertragsverhältnis einschließlich Streitigkeiten über dessen Gültigkeit, Verletzung, 

Auflösung oder Nichtigkeit werden nach der Schiedsordnung des Internationalen 

Schiedsgerichts der Wirtschaftskammer Österreich (Wiener Regeln) unter Ausschluss des 

ordentlichen Rechtsweges von drei gemäß diesen Regeln bestellten Schiedsrichtern 

endgültig entschieden. Die Regeln über das beschleunigte Verfahren sind nicht 

anzuwenden. Der Schiedsort ist Wien. Die im Schiedsverfahren zu verwendende 

Verfahrenssprache ist Deutsch. 

16. SALVATORISCHE KLAUSEL 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen rechtsunwirksam, 

ungültig oder undurchführbar sein, so bleibt die Wirksamkeit, Gültigkeit und 

Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. In einem solchen Fall stimmen die 

Parteien überein, dass die betreffende Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen 

Ergebnis möglichst nahekommende und nicht unwirksame, ungültige oder 

undurchsetzbare Bestimmung ersetzt wird, die dem Willen der Vertragsparteien zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses am nächsten kommt. Dies gilt auch im Fall von 

Vertragslücken. 
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B. BESONDERER TEIL 

Der Besondere Teil dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen gilt für die darin enthaltenen 

besonderen Bereiche ergänzend zum Allgemeinen Teil.  

I. BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR SOFTWARE 

17. LEISTUNGSUMFANG; SYSTEMANFORDERUNGEN; AUFTRAGSVERARBEITUNG 

17.1 Der Funktionsumfang der Software ergibt sich abschließend aus der jeweiligen 

Leistungsbeschreibung und/oder Benutzerdokumentation. 

17.2 Wir überlassen dem Kunden Software ausschließlich im Objektcode. Die zugehörige 

Benutzerdokumentation können wir dem Kunden nach unserer Wahl auch in rein digitaler 

Form überlassen (z.B. als PDF-Dokument oder Online-Hilfe). Software und 

Benutzerdokumentation überlassen wir vorbehaltlich abweichender Vereinbarung nur in 

deutscher Sprache. 

17.3 Bei der Software handelt es sich um Standardsoftware. Eine Anpassung an besondere 

Anforderungen des Kunden erfolgt nur ausnahmsweise und nur nach ausdrücklicher 

schriftlicher Vereinbarung. 

17.4 Installations- und Konfigurationsleistungen erbringen wir nur ausnahmsweise und nur 

nach gesonderter Vereinbarung. 

17.5 Die Systemanforderungen zur Nutzung der Software ergeben sich aus der jeweiligen 

Leistungsbeschreibung und/oder Benutzerdokumentation. Es obliegt dem Kunden, 

sicherzustellen, dass er über eine geeignete und ausreichende Hardware- und Software-

Umgebung nach Maßgabe der Systemanforderungen verfügt. 

17.6 Verarbeiten wir im Zusammenhang mit der von uns bereitgestellten Software 

personenbezogene Daten im Auftrag des Kunden, schließen wir mit dem Kunden darüber 

einen gesonderten Auftragsverarbeitungsvertrag. 

18. URHEBERRECHTSVERMERKE; SCHUTZ DER SOFTWARE 

18.1 Urheberrechtsvermerke, Seriennummern sowie sonstige der Programmidentifikation 

dienende Merkmale dürfen nicht von der Software entfernt oder verändert werden. 

18.2 Der Kunde wird die Software sowie gegebenenfalls die Zugangsdaten für den Online-

Zugriff durch geeignete Maßnahmen vor dem Zugriff durch unbefugte Dritte sichern. 

https://www.fronius.com/de/auftragsverarbeitungsvertrag
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Insbesondere sind sämtliche Kopien der Software sowie die Zugangsdaten an einem 

geschützten Ort zu verwahren. 

19. SOFTWARE-KAUF 

Ist vereinbart, dass der Kunde die Software dauerhaft erwirbt, gilt ergänzend diese Ziff. 19. 

19.1 RECHTEEINRÄUMUNG 

19.1.1 Wir räumen dem Kunden nach Bezahlung des vereinbarten Entgelts ein einfaches, 

nicht-ausschließliches, zeitlich unbeschränktes Recht zur bestimmungsgemäßen 

Nutzung der Software ein. Das Nutzungsrecht beschränkt sich auf die vereinbarte 

Anzahl von Nutzern bzw. Anzahl von Geräten. Die Software darf – je nach Art der 

vereinbarten Lizenz – nur durch maximal die Anzahl natürlicher Personen bzw. 

maximal auf der Anzahl Endgeräte genutzt werden, die der Anzahl der vom Kunden 

erworbenen Lizenzen entspricht. Die zulässige Nutzung umfasst die Installation der 

Software, das Laden in den Arbeitsspeicher sowie den bestimmungsgemäßen 

Gebrauch durch den Kunden. Die Anzahl der Lizenzen sowie Art und Umfang der 

Nutzung bestimmen sich im Übrigen nach der getroffenen Vereinbarung. 

19.1.2 Der Kunde ist berechtigt, eine Sicherungskopie zu erstellen, wenn dies zur Sicherung 

der künftigen Nutzung erforderlich ist. Der Kunde wird auf der erstellten 

Sicherungskopie den Vermerk "Sicherungskopie" sowie einen Urheberrechtsvermerk 

des Herstellers sichtbar anbringen. Ist Software mit einem technischen Kopierschutz 

ausgestattet, erhält der Kunde im Falle einer Beschädigung eines gelieferten 

Datenträgers oder der übermittelten Dateien auf Anforderung kurzfristig eine 

Ersatzkopie. 

19.1.3 Der Kunde darf die erworbene Kopie der Software einem Dritten unter Übergabe der 

Benutzerdokumentation dauerhaft überlassen, wenn der Kunde die Nutzung der 

Software vollständig aufgibt, sämtliche installierten Kopien von seinen Rechnern 

entfernt und sämtliche auf anderen Datenträgern befindlichen Kopien löscht oder 

uns übergibt, sofern er nicht gesetzlich zu einer längeren Aufbewahrung verpflichtet 

ist. Auf Anforderung wird der Käufer uns die vollständige Durchführung der 

genannten Maßnahmen schriftlich bestätigen oder gegebenenfalls die Gründe für 

eine längere Aufbewahrung darlegen. Der Käufer wird mit dem Dritten ausdrücklich 

die Beachtung des Umfangs der Rechteeinräumung gemäß den Regelungen dieser 

Ziff. 19 vereinbaren und uns dies auf Anforderung nachweisen. 

19.1.4 Zum sonstigen Vervielfältigen oder zum Dekompilieren der Software ist der Kunde 

nur berechtigt, soweit dies gesetzlich vorgesehen ist. Für das Dekompilieren gilt dies 
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jedoch nur unter der Voraussetzung, dass wir dem Kunden die hierzu notwendigen 

Informationen auf Anforderung nicht innerhalb angemessener Frist zugänglich 

gemacht haben. 

19.1.5 Im Übrigen ist der Kunde nicht berechtigt, die Software ganz oder teilweise zu 

vervielfältigen, zu verbreiten, zu vermieten (insbesondere nicht als Software as a 

Service), der Öffentlichkeit (z.B. über das Internet) zugänglich zu machen, zu 

unterlizenzieren und zu ändern, zu übersetzen, zu bearbeiten oder sonst wie 

umzuarbeiten. Das Recht des Kunden zur zeitlich begrenzten, weder unmittelbar 

noch mittelbar Erwerbszwecken dienenden Gebrauchsüberlassung der Software 

(Verleihen) bleibt unberührt. 

19.1.6 Stellen wir dem Kunden im Rahmen der Gewährleistung oder aus anderem Grund 

Updates, Upgrades und/oder neuen Versionen der Software zur Verfügung gilt 

Folgendes: Die Rechteübertragung an den Kunden ist auflösend bedingt durch die 

Überlassung eines neueren, selbstständig lauffähigen Stands der Software. An 

diesem neueren Softwarestand erhält der Kunde Nutzungsrechte im selben Umfang 

wie an dem vorherigen Softwarestand; die Rechte an dem vorherigen Softwarestand 

erlöschen zugleich; wir dulden jedoch die Nutzung der Vorversion bis zur Installation 

der überlassenen Software oder im Falle der Mangelhaftigkeit der zuletzt 

überlassenen Software bis zur Behebung dieser Mängel. 

19.2 GEWÄHRLEISTUNG 

19.2.1 Unsere Gewährleistung beim Verkauf von Software richtet sich – vorbehaltlich der 

Abweichungen und Ergänzungen in dieser Ziff. 19.2 – nach Ziff. 7. Anwendung finden 

insbesondere Ziff. 7.1.5 (Konformität mit gesetzlichen Anforderungen), Ziff. 7.1.8 

(Aktualisierungen) und Ziff. 7.2 (Anzeige von Mängeln). 

19.2.2 Wir leisten Gewähr für die vereinbarte Beschaffenheit sowie dafür, dass der Kunde 

die Software ohne Verstoß gegen Rechte Dritter nutzen kann.  

19.2.3 Unsere Gewährleistung gilt nicht für Fehler, die darauf beruhen, dass die Software in 

einer Hardware- und Softwareumgebung eingesetzt wird, die den von uns 

mitgeteilten Anforderungen nicht gerecht wird oder darauf, dass der Käufer 

Änderungen und Modifikationen an der Software vorgenommen hat, ohne hierzu 

gesetzlich oder aufgrund einer vorherigen von uns zumindest in Textform erklärten 

Zustimmung berechtigt zu sein.  

19.2.4 Bei Update-, Upgrade- und neuen Versionslieferungen sind die Mängelansprüche auf 

die Neuerungen der Update-, Upgrade- oder neuen Versionslieferung gegenüber 

dem bisherigen Versionsstand beschränkt. Stellen wir dem Kunden Updates, 
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Upgrades oder neuen Versionen kostenlos bereit, ohne dazu rechtlich verpflichtet zu 

sein, richten sich Gewährleistung und Haftung nach Ziff. 22. Dem Kunden steht es in 

diesem Fall frei, den vorherigen Versionsstand zu nutzen (Downgrade); diesen stellen 

wir dem Kunden bei Bedarf erneut zur Verfügung. Ansprüche des Kunden wegen 

Mängeln der Vorversion sind ausgeschlossen, soweit diese Mängel durch Installation 

der von uns bereitgestellten aktuellen Version beseitigt würden. 

19.2.5 Wir genügen unserer Pflicht zur Nachbesserung auch durch die Bereitstellung von 

angemessenen und zumutbaren Umgehungsmaßnahmen und wenn wir mit einer 

automatischen Installationsroutine versehene Updates auf einer Website zum 

Download bereitstellen, den Kunden darüber informieren und ihm telefonischen 

Support zur Lösung von Installationsproblemen anbieten. Im Fall einer Nachlieferung 

wird der Kunde gegebenenfalls einen neuen Stand der Software übernehmen, es sei 

denn dies führt zu unzumutbaren Beeinträchtigungen. Bei Rechtsmängeln werden 

wir dem Kunden nach eigener Wahl eine rechtlich einwandfreie Nutzungsmöglichkeit 

an der Vertragssoftware verschaffen oder die Software so abändern, dass keine 

Rechte Dritter mehr verletzt werden. 

19.2.6 Gewährleistungsansprüche des Kunden verjähren in zwölf Monaten. Die Verjährung 

beginnt im Falle der Bereitstellung auf einem Datenträger mit dessen Ablieferung, im 

Falle der Bereitstellung mittels Download aus dem Internet nach Mitteilung und 

Freischaltung der Zugangsdaten für den Downloadbereich. Im Falle der Lieferung 

von Updates, Upgrades und neuen Versionen beginnt die Frist für diese Teile jeweils 

mit deren Bereitstellung zu laufen. Ziff. 7.3.3 bleibt unberührt. 

19.2.7 Sofern wir mit dem Kunden einen Software-Pflegevertrag geschlossen haben, richtet 

sich der Zeitraum für die Beseitigung von Mängeln nach der Laufzeit des Software-

Pflegevertrags. 

20. SOFTWARE-PFLEGE 

Ist vereinbart, dass wir dem Kunden für einen bestimmten Zeitraum Updates, Upgrades 

und/oder neuen Versionen einer verkauften Software bereitstellen, gilt – vorbehaltlich 

eines gesonderten Software-Pflegevertrags – ergänzend diese Ziff. 20. 

20.1 LEISTUNGSUMFANG; RECHTEINRÄUMUNG; GEWÄHRLEISTUNG 

20.1.1 Wir entwickeln die Software laufend weiter stellen dem Kunden während der Laufzeit 

des Software-Pflegevertrags die jeweils aktuellste Version der Software zum 

Download über das Internet zur Verfügung. 
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20.1.2 Wir beseitigen nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten auftretende 

Softwarefehler in angemessener Zeit durch Bereitstellung von Updates, Upgrades 

und/oder neuen Versionen zum Download über das Internet. Ein Fehler liegt dann 

vor, wenn die Software die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Funktionen 

nicht erfüllt, fehlerhafte Ergebnisse liefert oder in anderer Weise nicht 

funktionsgerecht arbeitet, so dass die Nutzung der Software unmöglich oder 

eingeschränkt ist. Die Leistungserbringung richten wir am letzten und dem 

unmittelbar vor diesem liegenden Stand der Software und am Interesse der 

Gesamtheit der Softwarenutzer aus. Fehlerbeseitigung für frühere Versionsstände 

der Software erbringen wir nicht. 

20.1.3 Für die Rechteinräumung und die Gewährleistung an Updates, Upgrades und/oder 

neuen Versionen gelten Ziff. 19.1 und Ziff. 19.2 entsprechend. Falls wir dem Kunden 

an der Software, welche Gegenstand des Software-Pflegevertrags ist, 

Nutzungsrechte in einem von Ziff. 19.1 abweichenden Umfang eingeräumt haben, 

räumen wir dem Kunden an Updates, Upgrades und/oder neuen Versionen, die wir 

dem Kunden im Rahmen des Software-Pflegevertrags bereitstellen, Nutzungsrechte 

in diesem abweichend vereinbarten Umfang ein. 

20.2 ENTGELT; LAUFZEIT; KÜNDIGUNG 

20.2.1 Höhe und Fälligkeit der Vergütung richten sich nach der jeweiligen Vereinbarung. 

20.2.2 Wird der Vertrag auf bestimmte Zeit geschlossen, endet er mit Ende der Laufzeit ohne 

dass es einer Kündigung bedarf. 

20.2.3 Wird der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen, kann er von jeder Partei mit einer 

Frist von sechs (6) Wochen zum Ende jedes Kalenderquartals gekündigt werden. 

20.2.4 Das Recht beider Parteien, den Vertrag außerordentlich ohne Einhaltung einer Frist 

aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt unberührt. 

20.2.5 Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

21. SOFTWARE-MIETE 

Ist vereinbart, dass der Kunde die Software zeitlich begrenzt nutzen darf, gilt ergänzend 

diese Ziff. 2021. 
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21.1 RECHTEEINRÄUMUNG 

21.1.1 Wir räumen dem Kunden nach Bezahlung des vereinbarten Entgelts ein einfaches, 

nicht-ausschließliches, zeitlich beschränktes, nicht übertragbares und nicht 

unterlizenzierbares Recht zur bestimmungsgemäßen Nutzung der Software ein. Im 

Übrigen gilt Ziff. 19.1.1 entsprechend. 

21.1.2 Ziff. 19.1.2 und Ziff. 19.1.4 gelten entsprechend. Im Übrigen ist der Kunde nicht 

berechtigt, die Software ganz oder teilweise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu 

verleihen, zu vermieten (insbesondere nicht als Software as a Service), der 

Öffentlichkeit (z.B. über das Internet) zugänglich zu machen, zu unterlizenzieren und 

zu ändern, zu übersetzen, zu bearbeiten oder sonst wie umzuarbeiten. 

21.1.3 Ziff. 19.1.6 gilt entsprechend. 

21.2 LEISTUNGSUMFANG 

21.2.1 Wir entwickeln die Software laufend weiter stellen dem Kunden während der 

vereinbarten Laufzeit die jeweils aktuellste Version der Software zur Verfügung. 

21.2.2 Wir beseitigen nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten auftretende 

Softwarefehler in angemessener Zeit. Ein Fehler liegt dann vor, wenn die Software die 

in der Leistungsbeschreibung angegebenen Funktionen nicht erfüllt, fehlerhafte 

Ergebnisse liefert oder in anderer Weise nicht funktionsgerecht arbeitet, so dass die 

Nutzung der Software unmöglich oder eingeschränkt ist. 

21.3 BESONDERHEITEN BEI BEREITSTELLUNG ÜBER DAS INTERNET 

21.3.1 Im Falle einer Bereitstellung der Software über einen von uns oder in unserem 

Auftrag betriebenen Server (Software as a Service, SaaS) gilt ergänzend diese 

Ziff. 21.3.  

21.3.2 Zur Nutzung der Software benötigt der Kunde eine Internetverbindung. Weitere 

Anforderungen ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung, der 

Benutzerdokumentation und den Systemanforderungen. 

21.3.3 Wir schulden nicht die dauernde Erreichbarkeit der Anwendung und sind berechtigt, 

die Nutzung ganz oder teilweise einzuschränken oder zu beenden, wenn dies im 

Hinblick auf Kapazitätsbeschränkungen, die Sicherheit oder Integrität erforderlich ist. 

Darüber hinaus ist die Anwendung während der Wartungszeiten (z.B. beim Einspielen 

neuer Software) ganz oder teilweise nicht erreichbar; wir werden uns bemühen, 

geplante Wartungszeiten möglichst auf nutzungsarme Zeiten zu legen. 
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21.3.4 Wir überlassen dem Kunden den zur bestimmungsgemäßen Nutzung der Software 

erforderlichen Speicherplatz auf einem Server. Der Kunde ist nicht berechtigt, diesen 

Speicherplatz einem Dritten zu überlassen. Der Kunde verpflichtet sich, auf dem zur 

Verfügung gestellten Speicherplatz keine rechtswidrigen, die Gesetze, behördlichen 

Auflagen oder Rechte Dritter verletzenden Inhalte abzulegen. 

21.3.5 Der Kunde ist selbst für die Eingabe und Pflege seiner zur Nutzung der SaaS-Dienste 

erforderlichen Daten und Informationen verantwortlich. Der Kunde ist verpflichtet, 

seine Daten und Informationen vor der Eingabe auf Viren oder sonstige schädliche 

Komponenten zu prüfen und hierzu dem Stand der Technik entsprechende 

Virenschutzprogramme einzusetzen. 

21.3.6 Es obliegt dem Kunden, seine Daten regelmäßig zu sichern. Für den Verlust von Daten 

haften wir nicht, soweit der Schaden darauf beruht, dass es der Kunde unterlassen 

hat, regelmäßige Datensicherungen durchzuführen und dadurch sicherzustellen, 

dass verloren gegangene Daten mit vertretbarem Aufwand wiederhergestellt werden 

können. Ziff. 9 bleibt unberührt.  

21.4 ENTGELT; LAUFZEIT; KÜNDIGUNG 

21.4.1 Höhe und Fälligkeit der Vergütung richten sich nach der jeweiligen Vereinbarung. 

21.4.2 Wird der Vertrag auf bestimmte Zeit geschlossen, endet er mit Ende der Laufzeit ohne 

dass es einer Kündigung bedarf. 

21.4.3 Wird der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen, kann er von jeder Partei mit einer 

Frist von sechs (6) Wochen zum Ende jedes Kalenderquartals gekündigt werden. 

21.4.4 Das Recht beider Parteien, den Vertrag außerordentlich ohne Einhaltung einer Frist 

aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt unberührt. 

21.4.5 Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

21.4.6 Im Falle einer Kündigung hat der Kunde die Nutzung der Software aufzugeben und 

sämtliche installierten Kopien der Software von seinen Rechnern zu entfernen sowie 

gegebenenfalls erstellte Sicherungskopien der Software zu zerstören. 

21.5 GEWÄHRLEISTUNG (INSTANDHALTUNG) 

21.5.1 Unsere Gewährleistung bei der Vermietung von Software richtet sich – vorbehaltlich 

der Abweichungen und Ergänzungen in dieser Ziff. 21.5 – nach Ziff. 7.  



24/28 

21.5.2 Abweichend von Ziff. 7.1.8 leisten wir Gewähr für den Erhalt der Vertragsgemäßheit 

der Software (Aktualisierung) während der Vertragslaufzeit sowie dafür, dass einer 

vertragsgemäßen Nutzung der Software keine Rechte Dritter entgegenstehen.  

21.5.3 Auch für schon bei Vertragsschluss vorhandene Mängel haften wir nur bei 

Verschulden auf Schadensersatz. Ziff. 9 bleibt unberührt. 

21.5.4 Ziff. 19.2.3 gilt entsprechend. 

22. UNENTGELTLICHE BEREITSTELLUNG VON SOFTWARE 

Stellen wir dem Kunden Software unentgeltlich bereit, sei es zeitlich unbeschränkt 

(Schenkung) oder zeitlich beschränkt (Leihe), gilt ergänzend diese Ziff. 22. 

22.1 RECHTEEINRÄUMUNG 

Für die Rechteeinräumung gelten die Regelungen in Ziff. 19.1 bzw. Ziff. 21.1 entsprechend. 

22.2 GEWÄHRLEISTUNG; HAFTUNG 

22.2.1 Wir haften bei Sachmängeln für unmittelbare Mangelschäden, die dem Kunden 

entstehen, weil diesem ein Fehler der Software arglistig verschwiegen wurde, und bei 

Mangelfolgeschäden, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln von uns 

beruhen. Eine weitergehende Gewährleistung für Sachmängel ist ausgeschlossen. 

Ein Anspruch des Kunden auf Fehlerbehebungen besteht nicht. 

22.2.2 Bei Rechtsmängeln haften wir nur für Schäden, die dem Kunden entstehen, weil 

diesem ein Rechtsmangel an der Software arglistig verschwiegen wurde. Eine 

weitergehende Gewährleistung für Rechtsmängel ist ausgeschlossen. 

22.2.3 Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, eine weitergehende Haftung ist 

ausgeschlossen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt jedoch 

unberührt.  

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR UNSERE BUSINESS UNIT SOLAR ENERGY 

23. GEWÄHRLEISTUNG 

Die Gewährleistung für die Lieferungen und Leistungen unserer Business Unit SOLAR 

ENERGY richtet sich nach den Regelungen des Allgemeinen Teils (Ziff. 7). 
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24. GARANTIE 

Für Produkte unserer Business Unit SOLAR ENERGY kann Endkunden (sowohl Verbrauchern 

als auch Unternehmern) nach gesonderter Vereinbarung eine Garantie zustehen. Es gelten 

die jeweiligen Fronius-Garantiebedingungen, abrufbar unter www.fronius.com/solar/ga-

rantie. Der Garantiezeitraum kann vom Endkunden nach Maßgabe der Fronius-

Garantiebedingungen entgeltlich verlängert werden. 

III. BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR UNSERE BUSINESS UNIT PERFECT WELDING (OHNE 

AUTOMATION) 

25. GEWÄHRLEISTUNG 

25.1 Die Gewährleistung für die Lieferungen und Leistungen unserer Business Unit PERFECT 

WELDING (ohne AUTOMATION) richtet sich – vorbehaltlich der Abweichungen und 

Ergänzungen in dieser Ziff. 25 – nach den Regelungen des Allgemeinen Teils (Ziff. 7). 

25.2 Ziff. 7.3.2 findet nur Anwendung auf: 

a. Schweißsysteme und -komponenten, die mit einer Seriennummer gekennzeichnet 

und nicht speziell angefertigt sind; 

b. Virtual Welding Schweiß- und Peripheriegeräte; 

c. Zubehör: Schutzausrüstung (z.B. Helme, AirSysteme, mobile Absauganlagen). 

25.3 Abweichend von Ziff. 7.3.1 gilt für Brenner und Brennerkörper (wie insb. WIG, Mig/Mag, 

MMA, Push & Push/Pull Roboterbrenner, Laserhybrid und Sonderausführungen, Twin, CMT 

Twin, CMT Hand, Push/Pull & Pull MIG Brenner, Schlauchpakete) in gasgekühlter oder 

wassergekühlter Ausführung sowie Verbrauchsmaterial und Verschleißteile (wie insb. 

Sicherungen, Innerliner, Einzugsrollen, Kontaktspitzen) eine Gewährleistungsfrist von 6 

Monaten. Ausgenommen davon sind CMT Robacta Drive in gasgekühlter oder 

wassergekühlter Ausführung, für die A.7.3.1 zur Anwendung kommt. 

25.4 Abweichend von Ziff. 7.5.2. gilt für gebrauchte Waren eine Gewährleistungsfrist von 6 

Monaten. 

26. GARANTIE 

Für Produkte unserer Business Unit PERFECT WELDING (ohne AUTOMATION) können 

Endkunden (sowohl Verbraucher als auch Unternehmer) nach gesonderter Vereinbarung 

Garantien entgeltlich erwerben oder durch Registrierung aktivieren. Es gelten die 

jeweiligen Fronius-Garantiebedingungen, abrufbar unter 

http://www.fronius.com/solar/garantie
http://www.fronius.com/solar/garantie
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https://www.fronius.com/en/welding-technology/products/services/support/extended-

warranty/extended-warranty 

IV. BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR DIE AUTOMATION IN DER BUSINESS UNIT PERFECT 

WELDING 

Für unsere Lieferungen und Leistungen sowie für Zahlungen an uns im Bereich Automation 

(Business Unit PERFECT WELDING) gelten ergänzend zu den Bestimmungen im 

Allgemeinen Teil folgende Bestimmungen: 

27. LIEFERUNG 

27.1 Vorbehaltlich eines abweichend vereinbarten Liefertermins, liefern wir frühestens 20 

Wochen nach Vertragsschluss. 

27.2 Wir liefern FCA an unserem Sitz (Incoterms 2020). Ziff. 4 bleibt im Übrigen unberührt.  

28. ABNAHME; BETRIEBSÜBERGABE 

28.1 Sobald die Kaufsache abholbereit ist, werden wir dies dem Kunden mitteilen. Sofern 

vereinbart, findet sodann innerhalb von zwei Wochen nach Mitteilung der 

Abholbereitschaft eine Vorabnahme in unserem Werk statt (Factory Acceptance Test, FAT). 

28.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache innerhalb von zwei Wochen nach Mitteilung der 

Abholbereitschaft bzw. innerhalb einer Woche nach erfolgreicher Durchführung der 

Vorabnahme abzuholen bzw. abholen zu lassen. 

28.3 Innerhalb von 45 Tagen nach Abholung oder sonstiger Lieferung findet eine Endabnahme 

am Sitz des Kunden oder einem sonstigen vereinbarten Einsatzort der Kaufsache statt (Site 

Acceptance Test, SAT). 

28.4 Wegen unwesentlicher Mängel darf der Kunde weder die Vorabnahme noch die 

Endabnahme verweigern. 

28.5 Die Kaufsache gilt auch als abgenommen, wenn die Endabnahme nicht innerhalb der in 

Ziff. 28.3 bestimmten Frist stattgefunden hat, ohne dass wir dies zu vertreten haben und 

ohne dass der Kunde die Abnahme innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines 

wesentlichen Mangels verweigert hat. 

28.6 Die Kaufsache wird im Rahmen der Endabnahme in Betrieb genommen. Über die 

Endabnahme werden die Parteien ein gemeinsames Protokoll erstellen. Die endgültige 

https://www.fronius.com/en/welding-technology/products/services/support/extended-warranty/extended-warranty
https://www.fronius.com/en/welding-technology/products/services/support/extended-warranty/extended-warranty
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Betriebsübergabe an den Kunden erfolgt nur, wenn die Kaufsache in einem 

sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand ist; wir werden dem Kunden in diesem Fall eine 

unterschriebene Konformitätserklärung aushändigen. Der Kunde ist nicht berechtigt, die 

Kaufsache ohne entsprechende Betriebsübergabe und Konformitätserklärung durch uns 

zu betreiben. Der Kunde darf die Kaufsache ausschließlich durch geschultes Personal 

bedienen lassen. 

28.7 Erfolgt ohne unser Verschulden keine sofortige Endabnahme, wird die letzte Teilzahlung 

mit der Nutzung des Liefergegenstands durch den Kunden fällig, spätestens jedoch 45 Tage 

nach Auslieferung gilt die Anlage als abgenommen. 

29. PREIS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN; ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT 

29.1 Sofern nichts anderes vereinbart ist und vorbehaltlich Ziff. 29.2, gelten folgende 

Zahlungsbedingungen: 

29.1.1 50 % des vereinbarten Kaufpreises sind vom Kunden als Anzahlung unmittelbar nach 

Vertragsschluss innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Anzahlungsrechnung zu 

leisten.  

29.1.2 40 % des vereinbarten Kaufpreises sind vom Kunden innerhalb von 14 Tagen nach 

Mitteilung der Abholbereitschaft bzw. – sofern eine Vorabnahme vereinbart ist – 

innerhalb von 14 Tagen nach erfolgreicher Vorabnahme, spätestens jedoch vor 

Inbetriebnahme der Kaufsache im Werk des Kunden zu zahlen. Müssen wir nach einer 

Vorabnahme noch unwesentliche Nacharbeiten durchführen, steht dem Kunden aus 

diesem Grund kein Zurückbehaltungsrecht für diese Kaufpreisrate zu. Unwesentlich 

sind Nacharbeiten, wenn die bestimmungsgemäße Verwendung der Kaufsache nicht 

von der Durchführung dieser Nacharbeiten abhängt. 

29.1.3 10 % des vereinbarten Kaufpreises sind vom Kunden innerhalb von 14 Tagen nach 

Endabnahme, oder Fiktion der Endabnahme gemäß Ziff. 28.5, zu zahlen.  

29.2 Die Zahlungsbedingungen gelten vorbehaltlich einer positiven Deckungsprüfung durch 

unseren Kreditversicherer, widrigenfalls gilt vollständige Vorauszahlung unmittelbar nach 

Vertragsschluss als vereinbart. 

30. GEWÄHRLEISTUNG 

30.1 Die Gewährleistung für die Lieferungen und Leistungen im Bereich AUTOMATION unserer 

Business Unit PERFECT WELDING richtet sich nach den Regelungen des Allgemeinen Teils 

(Ziff. 7) mit den folgenden Abweichungen und Ergänzungen in dieser Ziff. 30. 
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30.2 Für 

a. Automatisierungs- und Mechanisierungskomponenten sowie 

b. Orbitalschweißsysteme und Orbitalersatzteile und 

c. Orbitalanlagen (insb. FCH, FOH, FPH 3020, FPH 3030)  

gilt ausschließlich die in Ziff. 7.3.1 festgelegte Gewährleistungsfrist. Ziffer A.7.3.2 findet 

keine Anwendung. 

30.3 Soweit Produkte der Business Unit PERFECT WELDING (ohne AUTOMATION) verkauft 

werden gelten die Einschränkungen aus Ziff. 25. 

30.4 Die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen beginnt mit der Endabnahme, oder Fiktion 

der Endabnahme gemäß Ziff. 28.5, zu laufen. 

V. BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR UNSERE BUSINESS UNIT PERFECT CHARGING 

31. GEWÄHRLEISTUNG 

Die Gewährleistung für die Lieferungen und Leistungen unserer Business Unit PERFECT 

CHARGING richtet sich nach den Regelungen des Allgemeinen Teils (Ziff. 7). 

32. GARANTIE 

Für Produkte unserer Business Unit PERFECT CHARGING können Endkunden (sowohl 

Verbraucher als auch Unternehmer) nach gesonderter Vereinbarung Garantien entgeltlich 

erwerben oder durch Registrierung aktivieren. Es gelten die jeweiligen Fronius-

Garantiebedingungen, abrufbar unter https://www.fronius.com/en/battery-charging-

technology/warranty-extension.  

 

https://www.fronius.com/en/battery-charging-technology/warranty-extension
https://www.fronius.com/en/battery-charging-technology/warranty-extension

